Anschrift der Schule
Antrag auf Nachteilsausgleich nach der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (KMBek) vom 16. November 1999 bei besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens

Schüler/Schülerin: 
Klasse: 

Schuljahr: 


Erziehungsberechtigte(r): 
Klassenleiter(in): 


Name: 


Deutschlehrkraft: 


Anschrift: 


Englischlehrkraft: 





Französischlehrkraft: 


Telefon:


Hiermit beantragen wir für unseren Sohn / unsere Tochter, dass besondere Schwierigkeiten im Lesen / Rechtschreiben im Rahmen des Nachteilsausgleiches gem. KMBek vom 16. November 1999 berücksichtigt werden.
 FORMCHECKBOX 

Ein fachärztliches Gutachten durch einen Kinder- und Jugendpsychiater, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Schulpsychologen erstellt, bestätigt das Vorliegen einer Legasthenie. 

 FORMCHECKBOX 

Die Anerkennung einer Lese- und Rechtschreibschwäche ist durch den zuständigen Schulpsychologen erfolgt. Sie muss spätestens nach dem Ablauf von zwei Schuljahren erneut überprüft werden.
Dieser Antrag gilt bei Legasthenie bis einschließlich Jahrgangsstufe 10. Es besteht die Möglichkeit, spätestens zum Beginn der 9. Jahrgangsstufe - in Absprache mit den Fachlehrkräften und nach einer 
Überprüfung des aktuellen Leistungsstandes durch den Schulpsychologen – auf den Nachteilsausgleich zu verzichten. Die Verzichtserklärung muss der Schulleitung schriftlich vorgelegt werden. Ein einmal erklärter Verzicht kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Im Falle einer Lese- und Rechtschreibschwäche kann der Nachteilsausgleich höchstens bis zum Ende des nächsten Schuljahres gewährt werden. Soll der Nachteilsausgleich weiter in Anspruch genommen werden, so muss erneut eine Überprüfung des aktuellen Leistungsstandes durch den zuständigen Schulpsychologen erfolgen.
Uns ist bekannt, dass durch eine entsprechende Zeugnisbemerkung für das Fach Deutsch sowie die Fremdsprachen auf einen gewährten Nachteilsausgleich hingewiesen wird, auch im Abschlusszeugnis, falls ein Nachteilsausgleich in der 10. Jahrgangsstufe gewährt wurde.

(Z. B. für das Fach Deutsch: 

Bei Vorliegen einer Lese- und Rechtschreibschwäche: „Aufgrund einer vorübergehenden Lese- und Rechtschreibschwäche wurden die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben zurückhaltend bewertet.“

Bei Vorliegen einer Legasthenie: „Aufgrund einer fachärztlich festgestellten Legasthenie wurden Rechtschreibleistungen nicht bewertet.“)


Ort, Datum





Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

